
Beratungsstelle „Kultur macht stark“ NRW

KuBiS-Konferenz 2025: 
„Gemeinsam gestalten –
Kulturelle Bildung im Ganztag“.

Workshop „Förderberatung“
Referentin: Sophia Roggenbuck, 
Beratungsstelle „Kultur macht stark“ NRW
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• Förderprogramm wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) finanziert

• unterstützt seit 2013 lokale Bündnisse für Bildung bei der 
Umsetzung von außerschulischen Projekten der kulturellen 
Bildung

• für die dritte Förderphase (2023-2027) stellt das BMBF jährlich bis 
zu 50 Millionen Euro zur Verfügung

• Fördermittel werden über 27 Programmpartner weitergeleitet

Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung
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Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung

Schule und Ganztag Ländliche Räume 

Kommunale 
Verankerung Digitalität

Entwicklungsbereiche 
der neuen Förderphase 

(2023-2027)
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• mehr Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe für Kinder 
und Jugendliche mit erschwertem Zugang zu Bildung

• gesamtgesellschaftliche Verantwortung für Bildung ausbauen, 
u.a. durch Einbeziehung von Ehrenamt und Zivilgesellschaft

• nachhaltige Vernetzungsstruktur ausbauen sowie Angebote und 
Bündnisse auf lokaler Ebene befördern

Was will Kultur macht stark?
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• Förderung von Projekten der außerschulischen kulturellen 
Bildung in allen Kultursparten, wie

▪ Bildende Kunst, Film, Fotografie, Literatur, Musik, 
Schauspiel, Spiel, Tanz, Zirkus, …

▪ Alltagskultur, Medienbildung
▪ Lese- und Schreibförderung
▪ Interkulturelle Projekte

• mit Durchführung auf Basis von Konzepten der 27 
Programmpartner

• als vielfältige Projekt-Formate: 
Schnupperangebot, Tagesworkshop, Projektwoche, 
mehrmonatige Kurse, Workshop-Reihen, Ferienfreizeiten, 
mehrjährige Angebote

Worum geht es bei Kultur macht stark?
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• Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren

• die in mindestens einer der folgenden Risikolagen aufwachsen:
▪ soziale Risikolage  
▪ finanzielle Risikolage
▪ bildungsbezogene Risikolage 

• auch junge Menschen mit Behinderung oder mit Fluchterfahrung

Wer ist die Zielgruppe?
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• Bündnis aus min. drei lokalen Akteur*innen (juristische Personen), 
keine Einzelpersonen

• garantieren den Zugang zur Zielgruppe

• unterzeichnen eine verbindliche Kooperationsvereinbarung

• beantragen Fördergelder bei einem der 27 Programmpartner

• erhalten 100%-Ausgabenförderung 

• bringen Eigenleistungen ein in Form von: 
Infrastruktur, Fachwissen, 
hauptamtliches Personal, …

Was sind Bündnisse für Bildung?

Kultur

SozialraumBildung
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Was sind Bündnisse für Bildung?

Bündnis für Bildung

Natur
schutz
verein

Theater

Grund-

schule
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Was sind Bündnisse für Bildung?

Kulturverein, Kino, Filmclub, Museum, 
Musikschule, Theater, Musikverein, Chor, 
Bibliothek, Kulturzentrum, Jugendkunstschule, 
Zirkus, Kunstgalerie, Radio, …

Kultur

Medienzentrum, Schulen, Einrichtungen 
beruflicher Bildung, Schulförderverein, VHS, 
Naturschutzverein, Polizeiwache, Träger des 
Ganztag, … 

Bildung

• Kita, Jugendzentrum, Stadtteilzentren, 
Migrant*innenselbstorganisationen, 
Familien(grundschul)zentren, Sportverein, 
Jugendfeuerwehr, Tafel, AWO, Caritas, 
Landjugend, Senior*inneneinrichtung, …

Sozialraum
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• neues, zusätzliches Angebot zum Regelangebot

• kein Bestandteil des Regelunterrichts oder des länderfinanzierten 
Ganztagsschulbetriebs

• Integration in den offenen und gebundenen Ganztag ist möglich 

• Freiwilligkeit der Teilnahme ist Voraussetzung: Alternativangebote 
sind wählbar, Projektaustritt ist möglich

• Durchführung von qualifizierten, externen Personen (Honorarkräften)

• Förderung von Projekttagen und –wochen sowie Schnupperangebote 
an Schulen sind möglich

• Schulen und Kitas können Bündnispartner, aber keine Antragssteller 
sein

Link: Infoblatt „‚Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung‘ (2023-2027): Abgrenzung zum Schulunterricht und 
Integration in den Ganztag" - BMBF Bündnisse für Bildung (buendnisse-fuer-bildung.de)

Was bedeutet außerunterrichtlich?

https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/buendnissefuerbildung/shareddocs/downloads/files/kms_iii_infoblatt_ausserschulischkeit.html?nn=335556
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Wie wird gefördert?
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• Bildende Kunst: BV Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V.

• Lese- und Schreibförderung: BV der Friedrich-Bödecker-Kreise e. V., 
Stiftung Lesen

• Musik: BV Chor & Orchester e. V. (BMOC), BV Popularmusik e. V., Verband 
deutscher Musikschulen e. V.

• Medien: BV Jugend und Film e. V., Deutscher Bibliotheksverband e. V. 
(dbv), JFF – Institut für Medienpädagogik, Stiftung Digitale Spielekultur 
gGmbH, Türkische Gemeinde in Deutschland – Almanya Türk Toplumu
(TDG)

• Tanz und Theater: Aktion Tanz – BV Tanz in Bildung und Gesellschaft e. V., 
ASSITEJ e. V., BV Freie Darstellende Künste e. V., Deutscher Bühnenverein –
BV der Theater und Orchester, Fonds Darstellende Künste e. V.

• Zirkus: BV Zirkuspädagogik e. V., Zirkus für alle e. V.

Wie wird gefördert?
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• Spartenübergreifend: Alevitische Gemeinde Deutschland K.d.ö.R., BV 
Netzwerke von Migrant*innenorganisationen e. V. (NeMo), BV Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ), Deutscher Museumsbund e. V., 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V., 
Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. (DVV), Paritätisches Bildungswerk 
BV e. V., Spielmobile e. V. - BAG mobiler spielkultureller Projekte, 
DialoguePerspectives. Discussing Religions and World Views e. V.

Wie wird gefördert?

Förderkonzepte 
aller Programmpartner 
auf YouTube: 
https://www.youtube.c
om/@kmsberatungsstel
len

https://www.youtube.com/@kmsberatungsstellen
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• Projekte mit Projektkosten ab 2.000 €

• 100% der anfallenden Projektausgaben für:
- Honorare (Künstler*innen, (Pädagogische) Fachkräfte, 
Assistenzen)
- Aufwandentschädigungen für Ehrenamtliche 
- Sachausgaben
- Fahrtkosten
- Verpflegungskosten 
- Veranstaltungspauschalen für Transfer- und 
Vernetzungsaktivitäten
- zzgl. Auszahlung einer Verwaltungspauschale (7%, min. jedoch 
500 €) der abgerechneten anerkannten Ausgaben

• Voraussetzung: Bündnisse bringen Eigenleistungen ein anhand von 
Infrastruktur, Personal, Fachwissen, etc..

Was wird gefördert?
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Link zur Übersicht der Antragsfristen: Infomaterialien - Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW

Wie stelle ich einen Antrag?

Zentrale Antragsdatenbank: 
www.kumasta3.buendnisse-fuer-bildung.de

https://www.kulturellebildung-nrw.de/programme/beratungsstelle-kultur-macht-stark-nrw/infomaterialien/
http://www.kumasta3.buendnisse-fuer-bildung.de/
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Aus der Praxis: „Kulturhund“
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Programmbegleitende Fachkonferenzen

20.05.2025:  Fachkonferenz München
Spielend Demokratie lernen

Juni-Dez. 2025: Online-Kurs
Schutz, Befähigung, Teilhabe: Neue digitale Trends,neue
Gefährdungen

• Die Fachkonferenzen richten sich an alle Fachkräfte, 
Multiplikator*innen und ehrenamtlich Engagierte aus Kunst und 
Kultur, Bildung und Jugendarbeit. 

• Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. 

• Fahrtkosten können (nach Bundesreisekostengesetzes in der 
niedrigsten Beförderungsklasse) im Nachhinein erstattet werden.

Programm und Anmeldung: www.proqua-kms.de
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bietet eine Erste Orientierung und Informationen zum Förderprogramm 

bietet eine persönliche Beratung – telefonisch, per Mail oder 
Videokonferenz

unterstützt bei der Entwicklung von Projektideen

ist behilflich bei der Suche nach passenden Programm- und 
Bündnispartnern

Informiert über Ausschreibungen, Fristen und Neuigkeiten zum Programm

organisiert lokale und digitale Info- und Netzwerkveranstaltungen
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Sophia Roggenbuck
Tel.: 02191 794-377
E-Mail: roggenbuck@kulturellebildung-nrw.de

Beratungszeiten:
Dienstag 09:30 bis 16:00 Uhr
Mittwoch 09:30 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 bis 12:00 Uhr

weitere Informationen siehe auch unter:
www.kulturmachtstark-nrw.de
www.buendnisse-fuer-bildung.de

Kontakt Beratungsstelle NRW

mailto:roggenbuck@kulturellebildung-nrw.de
http://www.kulturmachtstark-nrw.de/
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
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Offene Fragen und Austausch
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Netzwerken vor Ort: Fiktive Bündnisbildung

Was sind Bündnisse für Bildung?

drei unterschiedliche 
Partner, die jeweils 
eigene Kompetenzen 

mitbringen

alle sind lokal im selben 
Sozialraum ansässig
oder ein überregionaler 

Partner (im ländlichen
Raum)

Alle verfolgen
gemeinsames Ziel I 
übernehmen 
gemeinsame 
Bildungsverantwortung

Die Partner gehen eine 
Kooperationsvereinbarung 
ein und bringen 
Eigenleistungen mit 
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Netzwerken vor Ort: Fiktive Bündnisbildung

Was sind Bündnisse für Bildung?
Die Partner kommen aus den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales, ….

Antragsteller
Juristische Personen, wie Institutionen, 
Einrichtungen, Vereine

KEINE Schulen, KiTas, Kommunen, 
Einzelpersonen

Weitere Bündnispartner:
z.B. Sportverein, Kulturverein, 
Jugendzentrum, Schwimmbad, 
Mehrgenerationenhaus, 
Religionsgemeinschaft, Schulen, KiTas, 
kommunale Verwaltung



Die Beratungsstelle „Kultur macht stark“ NRW ist angesiedelt bei der:

Beratungsstelle „Kultur macht stark" NRW
Küppelstein 34
42857 Remscheid
Tel.: 02191 794-377
Fax: 02191 794-205
info@kulturmachtstark-nrw.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


